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VEREINSSATZUNG

des Reit- und Fahrvereins UFFENIIEIM e. V.

Sl
Name, Sitz und Zueck des Vereins

Der Reit- und Fahrverein Ufienheim mit dem Sitz in Uffenheim hat den Zveck,
den ReitsporL als l4ittel zur körperlichen und geistigen Entvicklung und Erho-
lung seiner Hitglieder, insbesondere der Jugend, zu fördern. Alle parteipoli-
tischen BesLrebungen sind ausgeschlossen. Der Verein steht auf demokratischer
Grundlage und isl im VereinsregisLer eingetragen.

Die llittel zur Erreichung des Verelnszueckes sind au0erdem

AbhalLung von geordneten Reit- und Fahrübungent

lnsLandhalLung der Reitanlagen und der dazu notruendigen Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenstände,

c) DurchFührung von Versammlungen, Vorlrägen und Kürsen, Veranstalt ungan, ins-
besondere P ferdeleistungsschauen und dgl. bzv, Teilnahme daran,

d) Ausbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern,
e) Zugehörigkeit zum Bayerischen Landesspor tverband.

Sj '

Einnahmen, Ausqaben und Ven:raltunq

Die Einnahmen selzen sich zusarunen aus den Aufnähmegebühren, den regelmäßigen
Jahresbeiträgen der Mitglieder, den Überschüssen aus Ve ranstaltungen, den
HieL-und Pachtverträgen, freitrilligen Spenden' und dgl.

Der Uerein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenvirt-
schaftliche Zruecke.

Der Uerein verFolgt ausschließ]ich und unmittelbar gemeinnützige Zvecke im
Sinne des Abschnitts "Steue rbegünst igte Zuecke" der Abgabenordnung.

Sz
'Hiiqliedschaft i"

Die Zahl där ltilglieAer ist unbegrenzt, EinschränkungeÄ auf bestirnmte'Perso-
nenkreise aug beruflichen, rassischen, reJ.igiösen oder politischen Gründen
Eind nicht statLhafb. Der Verein besteht aui ordentlighen MitgJ.iedern, d.h.

';..-Erktiven und passiven l"litgliedern, und aus Ehrenmitgliedern. ordentliches I'liL-
I _ glied kenn jeder EhrenhaFte beiderlei Geschlechts verdn. Aktive sind solche,- die eich reit- ,upd fahrsportlich betätigen, passive solche, die nieht aktiv

tätig eind.
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Mittel des Vereins dürfen nur für die satzunqsmäßiqen Zvecke verlrendet ruerden.

Die Verrualtunq des Vereins erfolqt nach demokratischen Gep fI oqenhe iten.

Die Leitung des Vereins obliegt der Vorstandschaft.

Die VorstandschafL bilden: J.,juq<,"Jworl
w

Der I., der 2. und der J. Vorsitzende, der Kassenuart, der Schriftiührer' 4 Bei-
sitzer und der Gerätevart. Das Amt des KassenvarLes und des SchriftFührers
kann von einem l'4itg).ied vertraltet urerden.
Es führL in diesem FaIle die Bezeichnung Geschä its führ er . Aueh der Ehrenvorsit-
zende gehört der VorsLandschaft an.

Die drei Vorsitzenden haben das REcht, jederzeit in die KassenbÜcher Einsicht
zu nehmen, die Pflicht, die Sitzungen zu überurachen und die TAgesordnung für
die Versammluno festzusetzen.

,-^
' Die drei Vorsitzenden, jeder für sich alle.in, vertreten den Verein gerichllich

und außergerichtlich.
lm Innenverhältnis des Vereins \L/ird bestj.mml, daß der I. Vorsitzende im Verhinde-
rungsfal.'le vom 2. Vorsitzenden, dieser im Verhinderungsfalle vom l. Vorsit-
zenden, vertreten \rrird.
Die Vorstandschaft ist verpfJ.ichtet, für die Einhaltung und Ausführung aller Be-
stimmungen der Satzungen Sorge zu tragen, Die Vorstandschafl kann selbständi.g
persönliche Angelegenheiten sovie Streitigkeiten unter l{itgliedern oder Vereins-
angehörigen zur Erladigung bringen,

Gegen die Beschlüsse der Vorstandschaft steht die BeruFung zu jeder l"litglieder-
versammlung o f fen.

Bei vorübergehender Verhinderung, der Amt sn.le derlegung oder dern Tod eines Vor-
standschaFtsmitgliedes wählt die Vorstandschaft eines ihrer Mitglieder zur einst-
veiligen Geschä ft s führung bis zur nächsten l4i tgl iederversamml ung bei der dann
die Ergänzungsuahl er folgt

t - Die VorsLandschaFL hat in allen Angelegenheiten, die nichL der Mitgliederver-
' sammlung zugeuj.esen sind, die maßgebende Be schluO fassung,

Die VorstandschaiL kann:
a) alLe Ange legenhe iten, auch solehe, über die sie endgüItig beschließen

könnte, der Ve rei nsversamml ung (l,liLgliederversammlung) unterbreiten,
b) jederzeit die Einberufung einer Mi LgI i eder versamrnlung beschlieOen.

'bJenn nötig, können zur Erfüllung besonderer Aufgaben eigene Ausschüsse von der
1,1i. tgl i ede r versammlung bestellt verden. Diesen Ausschüssen müssen der l. oder
2. Vorsitzende und der Kassier angehören.

Die mit einem Ehrenamt BetrauLen haben nur Ersatzanspruch für tatsächlich er-
folgte Auslagen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Satzungszweck fremd
sind oder durch unverhä l tnismäßi g hohe Vergünstigungen bedacht verden.
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Austritt Ausschluß

f-'

Die Aufnahme'als ordentliches Mitglj.ed hat schrifllich zu erlolgen. Die Auf-
nahme erfolgt durch die Vorstandschait.

Die Auslrittse rkl ärung hat schriftlich zu erföj.gen und kann nur zum jeureiligen
Jahresende mit 1/4-jähriger Frisl ausgesprochen werden. Mit dem Eintreffen
derselben endigen, vorbehaltlich der Erfüllung der Bestimmung über die Bej.trä-
9e, die Rechte und Pflichten der Mitg.iiedschaft. Die Streichung aus dem Mit-
gl iederve rze ichnis kann die Vorstandschaft vornehmen, venn Mitgtieder trotz
erfolgter Mahnun! I Monate mit der Bezahlung ihrer Beiträge im RücksLand ge-
blieben oder allenfallsigen Entschäd igungsve rp fl ichtungen in dieser Zeit
nicht nachgekommen sind. Die Streichung entbindet nichL von der Forderung des
Vereins an den Ausge schiedenen.

Der Ausschlu0 kann erfolgen.

a) Bei groben oder viederholten Vergehen gegen die Vereinssatzungen,

b) bei unehrenhaFtem Betragen innerhalb des Vereinslebens oder bei Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte,

c) in lQichteren Fäl1en kann zeitlicher Ausschluß erfolgen.

Über den Ausschluß eines l4itgliedes entscheidet in erster Linie die Vorstand-
schaft. Gegen den Beschluß der Vorslandschaft steht dem Betroffenen binnen 2
l,Jochen - gerechnet von der Zustellung des Ausschlußes an:- das Einspruchsrecht
zur ordentlichen Hi tg I iederversamml ung zu, die dann endgültig entscheidet. Ab-
stimmungen über den Ausschlu8 eines f,litgliedes erfolgen bei beiden Inslanzen
nur mit Stimmzettel.

Dem BetroFfenen ist vor der Beschlußfassung über den Ausschluß und bei Ein-
spruch gegen den Ausschl i eßungsbeschluß auch in der ordentlichen
l,li tgl iederversamml ung ausreichend GelegenheiL zur persönlichen Rechtfertigung
zu geben.

$5

&rchte, Pflichten, Beiträqe der Hitqlieder

AIle ordentlichen Mitglieder über 18 Jahre haben in allen Versammlungen be-
ratende und beschließende Stimme. Jugendliche MiLglieder unter 18 Jahren haben
nur beratende Stimme. Eine Sonderstellung einzelner Mitglieder in der Be-
nützung von Ve reinseinrichtungen ist nicht staLthaft. Die Mitglieder er-
halten keine Geurinnanteile und in ihrer Eigenschaft als MiLglieder auch keine
sonstigen Zuvendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder dürfen bei ihrem
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre
evtl. geleisteten Bareinlagen oder den gemeinen Wert gegebener Sacheinlagen,
soweit dieselben nachveisbar sind, zurückerhalten.

l.Jählbar in die Vorslandschaft sind nur troIIjährige Mitqlieder. Bei Eintritt in
den Verein hat jedes l4itgiied eine Aufnahmegebühr zu zahlen.

Die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag können in jeder l4i tgl iederversammlung
geändert und somit dern Lebensstandard der l4itglieder angepaßt verden. Ein Er-
1aß kann nur in besonderen Fällen erfolgen.

i"
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Versammlunqen und Geschäftsjahr

AJ-s satzungsgemäße Versammlungen gelten:

I eine ordentliche Mi tg I i ede r-Jahresv er sammlung (Hauptversammlung),

2. außerordentliche Mitgliederversammlungen'

Die order-+-1iche Mi tgli eder- Versamml ung findet einmal im Jahr statt. Das Ver-
einsjahr (Geschäftsjahr) stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Außerordenl l i che
l.li tgl iede r versamm lungen finden statt auf Beschluß der Vorstandschafl oder wenn
ein Fünftel der Mitglieder mit Nanrensun Le rschr i ft unter Angabe der Gründe und
des Zryeekes darauf anträgL. 0rt und Zeit der HaupLversamml ung sind durch
schrift.liches Verständigen mindestens 10 Tage vorher bekanntzugeben.

- Die Beschlüsse und l'Jahlen der Mitq I i eder-J ahr esh aup tver sammlunq sind schrift-
*_- lich niederzulegen und vom Ve rsamml"ungs 1ei te r zu unterzeichnen. Bei der Be-
" schlußfassung entscheidet die Mehrheit der Erschienen. Zve i -Dr it tel-Mehrhei t

der Erschienen ist zur Beschlußfassung über Eruerb, Belastung und Veräußerung
von unbeuegliehen Vermögen notvendig.
Sa tzungsänderungen bedürfen einer l/A-MehrheiL der Erschienen.

In der ordentliehen Mi tglieder-Jahre sv e r sammlung isL:

a) Von der VorsLandschaft über .die Tätlgkeit des Vereins im verflossenen Jahr
zu berichten, Rechnung zu legen.

b) Neuurahl der Ve rei nsvor st andscha ft votzunehmen.
Sie erlolgt alle I Jahre. Zur Gültigkeit bei der Wahl des l. Vorsilzen-
den muß der Geruäh]le mindestens die Hä1fte der anrvesenden Stimmen auf sich
vereinigen. Ist durch Stimmenzersp).itterung infolge mehrer Vorschläge eine
absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht. uorden, so ist. in einem 2. l^lahlgang
eine Stichuahl zmischen den beiden KandidaLen des I. I'lahlganges
vorzunehmen, die die meisten SLimmen auf sich vereinigten.

,/ -- Uber den Wahlmodus der Neuvahl entscheidel die lrlitgl i ederversammlung mit
:: -( einiacher St immenmehrhe i t .

c) Hinsichtlich der Höhe des Ve reinsbe i tr ages und der Aufnahmegebühr BeschluB
zu flassen.

d) Einsprüche gemäß $ 4 zu entscheiden.

Nur in einer außerordentl ichen Mi tgl iederversammlung können erledigt uerden:

a) Ersatzruahlen für die Vorstandschaft vährend des Vereinsjahres.
b) Auslösung des Vereins.

Über die vorstehend (a und b) aufgeführten Gegenstände kann auF Antrag jeden
Ve reinmi tgl i edes Beschluß gefaßt lrerden.
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Auflösunq

den gesamten Besitz des Vereins. Die Auflösung
Versammlunq beschlossen uerden in det 4/5 det

Das Vermögen des Vereins umFaßt
des Vereins kann nur in einer
Mitglieder anruesend sind.

Zur Beschlußfassung ist eine 2/J llehrheit noluendig. Kommt eine Beschlußfas-
sung nicht zustande, ist innerhalb von 14 Tagen eine ueitere außerordent I iche
Mi tgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlußfähig i sL.

Für die Verbindl ichkei ten des Vereins haftet den Vereinsgläubige rn nur das
Vereinsvermögen .

Bei Aufl. oder Aufhebu des Vereins odar bei fa11 seines bisherioen
uec t das Ve n des relns an e enheim. die es un-

im Sinne des zu ver-

Beschlüsse über die Ve rmögensveruendung im Falle der Auflösung des Vereins be-
dürfen vor ihrer Verruirklichung der Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.

s8
SchIußbestimmunqen

Die Satzung und ihre Anderungen treten nach Genehmigung durch das zuständi.ge
Registergericht und das Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad I'lindsheim aufgrund
des Versammlungsbeschlus ses vom 11. Januar 1982 in Kralt.

Uffenheim, fl. Januar 1982

(--^

(t Hannemann
1. Vorsitzender

h t''loservt 2. vo rsi t zender
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